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Informationen zum Versicherer
Wer sind wir?
Ihr Vertragspartner ist die  
ERGO Reiseversicherung AG (ERV),  
Thomas-Dehler-Straße 2, 81737 München. 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Clemens Muth 
Vorstand: Richard Bader (Vorsitzender),  
Christof Flosbach, Torsten Haase 
Sitz der Gesellschaft: München 
Handelsregister: Amtsgericht München, HRB 42 000 
USt-IdNr. DE 129274536,  
VersSt-Nr. 802/V90802001324
Was ist unsere Hauptgeschäftstätigkeit?
Die Hauptgeschäftstätigkeit unseres Unternehmens ist 
der Betrieb aller Arten von Reiseversicherungen.

Informationen zur Leistung
Welche Versicherungsleistung erhalten Sie?
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der über den 
Veranstalter / Vermieter abgeschlossenen Tarife für 
die versicherten Personen und Reisen. Ihre Ansprüche 
als versicherte Person können Sie ohne Zustimmung 
des Veranstalters / Vermieters uns gegenüber geltend 
machen. Der Umfang der Versicherungsleistung richtet 
sich nach der vereinbarten Versicherungssumme, dem 
jeweiligen Schaden, einer vereinbarten Selbstbeteili-
gung. Nähere Angaben über Art und Umfang unserer 
Leistung finden Sie in den Versicherungsbedingungen. 
Es gelten die Allgemeinen Bestimmungen und Teil F der 
VB-ERV 2014 / Kollektiv.
Wann erhalten Sie die Zahlung?
Haben wir unsere Leistungspflicht festgestellt, erhalten 
Sie unverzüglich die Zahlung.

Informationen zum Vertrag

Wer Veranstalter hat zu Ihren Gunsten bei der ERV eine 
 Reisehaftpflicht-Versicherung abgeschlossen. Diesem 
treten Sie durch Ihre Reisebuchung automatisch als 
 versicherte Person bei. 

Welches Recht findet auf das Vertragsverhältnis  
Anwendung?
Für das Vertragsverhältnis und dessen Anbahnung gilt 
deutsches Recht, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Wo können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich geltend 
machen?
Wenn Sie etwas aus dem Vertragsverhältnis gerichtlich  
mit uns klären möchten, können Sie zwischen diesen 
Gerichtsständen wählen: München oder das Gericht 
am Ort Ihres Wohnsitzes bzw. Ihres gewöhnlichen 
Aufenthaltes zur Zeit der Klageerhebung.
Welche Vertragssprache gilt?  
Was gilt für Willenserklärungen?
Maßgebend für die Vertragsbestimmungen und weite-
re Informationen sowie die Kommunikation während 
der Vertragslaufzeit ist die deutsche Sprache. Willens-
erklärungen bedürfen der Textform (z. B. Brief, E-Mail). 
Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam.
Welche Beschwerdemöglichkeiten haben Sie?
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Beschwer-
den an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
zu richten.  
An Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle nehmen wir nicht teil.

ERGO Reiseversicherung AG

HaaseBader

Kollektiv-Versicherungsausweis zur  
Reisehaftpflicht-Versicherung

Als vereinbart gilt:

Reisehaftpflicht-Versicherung 
mit Selbstbeteiligung
 
 Reisehaftpflicht-Versicherung (Teil F) 
mit Selbstbeteiligung gemäß Ziff. 5
Deckungssumme: 
für Personen- und Sachschäden pauschal € 500.000,–

Tarif 215115

Wichtiges Dokument!
Gehört mit der Reisebestätigung Ihres
Veranstalters in Ihr Reisegepäck.

Informationen zum Datenschutz

Wir als Versicherer benötigen Daten von Kunden  
und weiteren Personen, um Versicherungsverträge 
abschließen und durchführen zu können. Bei der Ver- 
arbeitung dieser Daten beachten wir die Vorschriften 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie 
haben u. a. ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung Ihrer Daten und auf Einschränkung der  
Verarbeitung. Ausführliche Informationen finden Sie 
unter www.ergo-reiseversicherung.de/datenschutz.  
Wir schicken Ihnen gern auch eine schriftliche  
Information zu. Dann rufen Sie uns einfach unter  
+49 89 4166 -1766 an.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu Versicherungsleistungen haben, 
rufen Sie an oder mailen Sie uns! 

Info-Nummer:
Tel. +49 89 4166 -1766
(Mo - Fr von 7–21 Uhr, Sa von 9 –16 Uhr)

E-Mail:  
contact@ergo-reiseversicherung.de

Internet:   www.ergo-reiseversicherung.de
Anschrift:  ERGO Reiseversicherung AG 

Thomas-Dehler-Straße 2 
81737 München
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Allgemeine Bestimmungen

1.  Wer ist versicherte Person?
  Sie sind versicherte Person, wenn Sie in der Ver-

sicherungsdokumentation namentlich genannt 
sind oder zum dort beschriebenen Personenkreis 
gehören. Als versicherte Person genießen Sie Ver-
sicherungsschutz.

2.  Wer ist gVersicherungsnehmer?
  gVersicherungsnehmer ist der Veranstalter/Ver-

mieter, bei dem Sie die versicherte Reiseleistung 
gebucht haben.

3.   Für welche Reise haben Sie Versicherungs-
schutz?

  Sie haben Versicherungsschutz für Ihre versicher-
te Reise. 

4.  Wann beginnt und wann endet Ihr Versiche-
rungsschutz?

4.1   [ Entfällt.] 
4.2   [ Entfällt.]
4.3   In den übrigen Versicherungssparten beginnt 

Ihr Versicherungsschutz mit dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn, frühestens aber mit dem 
gAntritt Ihrer Reise. Ihr Versicherungsschutz 
endet zum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens 
aber, wenn Sie Ihre Reise beendet haben.

4.4   Können Sie Ihre Reise nicht wie geplant beenden, 
weil Gründe eingetreten sind, die Sie nicht zu ver-
treten haben? In diesem Fall verlängert sich Ihr 
Versicherungsschutz über den Zeitpunkt hinaus, 
der ursprünglich mit uns vereinbart wurde. 

5.   In welchen Fällen haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz?

5.1   Sie haben keinen Versicherungsschutz bei Schä-
den durch Streik oder sonstige Arbeitskampf-
maßnahmen; gPandemien; Kernenergie oder 
sonstige ionisierende Strahlung; Beschlagnahme 
und andere gEingriffe von hoher Hand; für Unfall-
folgen bzw. Erkrankungen durch den Einsatz von 
CBRN-Waffen.

5.2  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 
Schäden durch Krieg; Bürgerkrieg; kriegsähnliche 
Ereignisse; innere Unruhe. Sie befinden sich in 
einem Land, in dem überraschend eines dieser 
Ereignisse ausbricht? Dann haben Sie für die 
ersten 14 Tage nach Beginn des jeweiligen Ereig-
nisses Versicherungsschutz. Diese Erweiterung gilt 
nicht, wenn Sie aktiv an einem dieser Ereignisse 
teilnehmen. 

5.3   Sie reisen in ein Gebiet, für das zum Zeitpunkt 
Ihrer Einreise eine Reisewarnung des  gAuswär-
tigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland 
ausgesprochen ist? Dann haben Sie keinen Versi-
cherungsschutz. Sie befinden sich bereits in einem 
Gebiet, für das eine Reisewarnung ausgesprochen 
wird? Dann endet Ihr Versicherungsschutz mit 
Ablauf von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Reise-
warnung.

5.4  Sie haben keinen Versicherungsschutz bzw. kei-
nen Anspruch auf Assistance-Leistungen, soweit 
und solange dem auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbare Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, 
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, 

  die durch die Vereinigten Staaten von Amerika 
erlassen werden, soweit solche Sanktionen bzw. 
Embargos mit europäischen und deutschen 
Rechtsvorschriften vereinbar sind.

5.5   Diese Ausschlüsse gelten zusätzlich zu den im je-
weiligen Besonderen Teil genannten Ausschlüssen.

6.   Welche Obliegenheiten haben Sie nach Eintritt 
des Versicherungsfalles?

6.1  Sie müssen: 
 A)  Alles vermeiden, was zu unnötigen Kosten füh-

ren könnte (Schadenminderungspflicht).
 B)  Uns den Schaden gunverzüglich anzeigen.
 C)  Uns das Schadenereignis und die Folgen wahr-

heitsgemäß schildern.
 D)  Uns außerdem jede zumutbare Untersuchung 

über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang unserer Leistungspflicht ermögli-
chen.

 E)  Uns jede sachdienliche Auskunft wahrheitsge-
mäß erteilen.

6.2   Zum Nachweis haben Sie uns Originalbelege vor-
zulegen und gegebenenfalls die behandelnden 
Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden. Die 
Entbindung von der Schweigepflicht ist für Sie nur 
soweit verpflichtend, als die Kenntnis der Daten 
für die Beurteilung unserer Leistungspflicht oder 
unseres Leistungsumfangs erforderlich ist. 

7.   Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegen-
heiten?

7.1   Wir sind nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätzlich 
verletzen. 

7.2  Bei grober Fahrlässigkeit können wir unsere 
Leistung entsprechend der Schwere des Ver-
schuldens kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie uns 
nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben.

7.3  Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn 
Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Soweit 
Sie eine Obliegenheit jedoch arglistig verletzen, 
sind wir keinesfalls zur Leistung verpflichtet.  

8. Wann erhalten Sie die Zahlung?
8.1  Haben wir unsere Leistungspflicht festgestellt, 

erhalten Sie gunverzüglich die Zahlung.
8.2  Kosten, die Sie in fremder Währung aufgewandt 

haben, erstatten wir Ihnen in Euro. Wir legen den 
Wechselkurs des Tages zugrunde, an dem Sie die 
Kosten gezahlt haben. 

9.  Was gilt, wenn Verpflichtungen Dritter be-
stehen?

9.1  Soweit im Versicherungsfall ein Dritter ersatzpflich-
tig ist, gehen diese Ansprüche auf uns über, soweit 
wir den Schaden ersetzen. Der Übergang kann nicht 
zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden. 

9.2  Sie sind verpflichtet, die Ersatzansprüche nach 9.1 
an uns abzutreten, soweit wir Sie entschädigen.

9.3  Stehen Ihnen Ersatzansprüche aus anderen pri-
vatrechtlichen Versicherungsverträgen oder vom 
Sozialversicherungsträger zu? Dann gehen diese 
Leistungsverpflichtungen vor. Melden Sie den 
Versicherungsfall bei uns, treten wir in Vorleistung 
und werden den Versicherungsfall bedingungsge-
mäß regulieren. 

9.4  Ziffern 9.1, 9.2 und 9.3 gelten nicht für die Reise-
unfall-Versicherung

10.   Welches Recht wird angewandt? Welches 
Gericht ist zuständig?

10.1  Für dieses Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht, 
soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

10.2   Wenn Sie etwas aus dem Vertragsverhältnis 
gerichtlich mit uns klären möchten, können Sie 
zwischen folgenden Gerichtsständen wählen:

 A) München.
 B)  Dem Gericht am Ort Ihres Wohnsitzes bzw. 

Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes zur Zeit der 
Klageerhebung.

10.3  Haben wir etwas mit Ihnen gerichtlich zu klären, 
ist das Gericht an Ihrem Wohnsitz bzw. Ihrem 
gewöhnlichen Aufenthalt zuständig. 

11.  Welche Verjährungsfristen müssen Sie be-
achten?

11.1  Ihre Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ver-
jähren innerhalb von drei Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und Ihnen bekannt war 
bzw. bekannt sein musste. 

11.2  Haben Sie Ihren Anspruch bei uns angezeigt? 
Dann ist die Verjährung so lange gehemmt, bis 
Ihnen unsere Entscheidung zugegangen ist.

12.  Was müssen Sie bei der Abgabe von Willenser-
klärungen beachten?

  Anzeigen und Willenserklärungen bedürfen 
der Textform, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. 

Glossar

Antritt der Reise / Reiseantritt:
Die Reise ist mit Verlassen der Wohnung angetreten. 
Eingriffe von hoher Hand:
Eingriffe von hoher Hand sind Maßnahmen der 
Staatsgewalt; Beispiele hierfür sind: Beschlagnahme 
von exotischen Souvenirs durch den Zoll oder Einrei-
severweigerung aufgrund fehlender vorgeschriebener 
Einreisepapiere.
Elementarereignisse:
Elementarereignisse sind: Explosion; Sturm; Hagel; 
Blitzschlag; Hochwasser; Überschwemmung; Lawinen; 
Vulkanausbruch; Erdbeben; Erdrutsch.
Pandemie:
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines 
Kontinents oder mehrerer Kontinente eine infektiöse 
Erkrankung ausbricht. Die Weltgesundheitsorganisati-
on muss dies feststellen.
Reiseantritt / Antritt der Reise:
Siehe unter „Antritt der Reise“.
Unverzüglich:
Ohne schuldhaftes Zögern.
Versicherungsnehmer:
Versicherungsnehmer ist die Person, die mit uns einen 
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat.
Versicherungsvertreter: 
Versicherungsvertreter ist derjenige, der als Vertreter 
des Versicherers mit dem gVersicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag abschließt. Der Versicherungs-
makler, der als Vertreter des gVersicherungsnehmers 
auftritt, gilt nicht als Versicherungsvertreter.

Die Regelungen der Allgemeinen Bestimmungen und das Glossar gelten für Reiseversicherungen der ERGO Reiseversicherung AG, im Folgenden kurz ERV genannt.  
Der abgeschlossene Versicherungsschutz ist in dem Besonderen Teil F geregelt. 

Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen
der ERGO Reiseversicherung AG (VB-ERV 2014 / Kollektiv)

Was ist bei jedem Schadensfall zu tun? 
Schaden möglichst gering halten und unverzüglich 
anzeigen.

Schadensmeldungen bitte unverzüglich an:  
(sofern die Notrufzentrale nicht eingeschaltet wurde) 
ERGO Reiseversicherung AG  
Leistungsabteilung  
Postfach 80 06 20  
81606 München

Geeignete Nachweise im Original vorlegen.
Nachfolgend die einzureichenden Unterlagen für die  
häufigsten Versicherungsfälle.

Fragen zur Schadensabwicklung beantworten wir 
gerne Mo - Fr von 7–21 Uhr, Sa von 9 –16 Uhr unter  
+49 89 4166 -1799. Ergänzende Informationen finden 
Sie im Internet unter  
www.ergo-reiseversicherung.de/schadensmeldung

Wichtige Hinweise für den Schadensfall  
(Es gelten die Versicherungsbedingungen VB-ERV 2014 / Kollektiv.)
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Besondere Teile

 
F  Reisehaftpflicht-Versicherung

1.  Was ist versichert?
1.1   Wir schützen Sie vor den Folgen von Haftpflicht-

risiken während der Reise. Werden Sie wegen 
eines Personen- oder Sachschadens von einem 
Dritten in Anspruch genommen, prüfen wir, ob 
und in welchem Umfang Sie dem Dritten auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts zum Schadensersatz 
verpflichtet sind.

1.2   Versicherungsfall ist das Schadensereignis, das 
unmittelbar zur Schädigung des Dritten geführt hat. 
Auf den Zeitpunkt der Schadensverurschung, die 
zum Schadensereignis führt, kommt es nicht an.

1.3   Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts als Privatperson aus Gefahren 
des täglichen Lebens. Dies gilt nur, soweit kein 
Ausschluss nach Ziffer 2 vorliegt.

1.4   Ergibt unsere Prüfung, dass die Ansprüche gegen 
Sie unberechtigt sind, wehren wir sie ab.

1.5   Steht Ihre Schadensersatzverpflichtung mit  
bindender Wirkung für uns fest, stellen wir Sie 
von berechtigten Ansprüchen frei. Wir begleichen 
diese gunverzüglich. 

1.6   Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen 
dann, wenn Sie durch Gesetz, rechtskräftiges 
Urteil, Anerkenntnis oder Vergleich zur Entschä-
digung verpflichtet sind. Geben Sie ohne unsere 
Zustimmung ein Anerkenntnis ab, bindet es uns 
nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis 
bestanden hätte. Gleiches gilt für Vergleiche, die 
Sie ohne unsere Zustimmung schließen.

1.7   Unsere Entschädigung ist bei jedem 
Versicherungs fall auf die vereinbarte Versiche-
rungssumme be  grenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versiche rungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
Mehrere Schaden ereignisse gelten als ein Ver-
sicherungsfall, wenn sie auf die selbe Ursache 
zurückzuführen sind.

1.8   Wir sind bevollmächtigt, alle Erklärungen in Ihrem 
Namen abzugeben, die uns zur Abwicklung des 
Schadens oder zur Abwehr der Schadensersatz-
ansprüche zweckmäßig erscheinen. Kommt es 
in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche, führen wir den 
Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 
Unsere Aufwendungen für diese Kosten rechnen 
wir nicht auf die Versicherungssumme an.

1.9   Übersteigt der berechtigte Schadenersatzan-
spruch die Versicherungssumme? In diesem Fall 
tragen wir die Kosten des Rechtsstreits im Ver-
hältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe 
der Ansprüche.

2.  Was ist nicht versichert?
 Wir leisten nicht für:
2.1   Schäden, die Sie oder Mitversicherte vorsätzlich 

und widerrechtlich herbeiführen.
2.2   Gefahren, die in unmittelbarem Zusammenhang 

stehen mit einer von Ihnen vorsätzlich und wider-
rechtlich begangenen Straftat.

2.3   Schäden, die Sie selbst erleiden (sog. Eigen- 
schäden).

2.4   Schäden, die Sie mitversicherten Personen  
zufügen.

2.5  Schäden, die Sie Ihren gAngehörigen zufügen.
2.6   Ansprüche auf Gehalt; Ruhegehalt; Lohn oder 

sonstige festgesetzte Bezüge; Verpflegung; ärzt-
liche Behandlung im Falle der Dienstbehinderung 
und Fürsorgeansprüche.

2.7   Ansprüche, die aufgrund Ihrer dienstlichen oder 
beruflichen Tätigkeit, Ihres Amtes oder Ehren-
amtes gegen Sie geltend gemacht werden.

2.8   Schäden, die durch Ihre gefährliche Beschäfti-
gung entstehen.

2.9   Schäden, die durch den Gebrauch eines Kraft-, 
Luft- oder motorisierten Wasserfahrzeugs ver-
ursacht werden. Dabei ist es unerheblich, ob Sie 
Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer des Fahr-
zeugs sind.

2.10   Abweichend von § 103 VVG Schäden, die Sie 
anderen durch grob fahrlässiges Übertragen von 
Krankheiten zufügen.

2.11 Schäden durch Ihr Halten oder Hüten von Tieren.
2.12   Ansprüche aus Vertragserfüllung und öffentlich-

rechtliche Ansprüche.
2.13   Schäden durch das Abhandenkommen von 

Sachen.
2.14   Schäden an von Ihnen gemieteten, gepachteten, 

geleasten oder geliehenen Sachen. Schäden 
an gemieteten Unterkünften sind versichert. 
Außerdem Schäden an mobilen Einrichtungsge-
genständen in Hotels; Ferienwohnungen; Ferien-
häusern; Schiffskabinen; ähnlichen Unterkünften. 
Versichert sind dabei auch Schäden durch 
das Abhandenkommen von Schlüsseln für die 
genannten Unterkünfte. In diesen Fällen zahlen 
wir für den Austausch von Schlössern bis zu  
€ 5.000,–. Ausgeschlossen bleiben Ansprüche  
aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes. 

2.15  Ansprüche wegen Vermögensschäden, die gegen 
Sie aus Ratschlägen oder Empfehlungen aller Art 
geltend gemacht werden.

2.16 Schäden, die Sie als Jäger verursachen.
2.17  Schäden, die im Zusammenhang mit von Ihnen 

ausgeübten gExtremsportarten stehen.
2.18  Schäden, die durch Ihre Teilnahme an Pferde-, 

Rad- oder Kraftfahrzeugrennen verursacht wer-
den oder bei Ihrer Vorbereitung dazu.

2.19   Ansprüche im Zusammenhang mit Ihrer Vorberei-
tung oder Teilnahme an Box- oder Ringkämpfen 
oder der Ausübung von Kampfsportarten.

3.   Welche Obliegenheiten haben Sie nach Eintritt 
des Versicherungsfalles?

3.1   Sie müssen die Obliegenheiten der Allgemeinen 
Bestimmungen beachten.

3.2   Sie müssen uns über jeden Versicherungsfall 
innerhalb einer Woche nach Kenntniserlangung 
informieren.

3.3  Sie müssen: 
 A)  Nach Möglichkeit den Schaden abwenden oder 

mindern. Dabei müssen Sie unsere Weisungen 
befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist. 

 B)  Uns ausführliche und wahrheitsgemäße Scha-
densberichte vorlegen und uns bei der Scha-
densermittlung und -regulierung unterstützen. 

 C)  Uns alle Umstände, die nach unserer Ansicht 
für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, 
mitteilen. Alle dafür angeforderten Schrift-
stücke müssen Sie uns zusenden.

3.4   Benachrichtigen Sie uns zusätzlich gunverzüg-
lich, wenn ein Dritter einen Haftpflichtanspruch 
gegen Sie geltend macht. Das gilt auch, wenn ein 
staatsanwaltliches oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet wird. Oder ein Mahnbescheid gegen 
Sie erlassen wird oder eine gerichtliche Streitver-
kündung erfolgt.

3.5   Erhalten Sie einen Mahnbescheid eines Anspruch-
stellers auf Schadensersatz, müssen Sie form- 
und fristgerecht widersprechen. Auch bei einer 
Verfügung von Verwaltungsbehörden müssen Sie 
form- und fristgerecht Rechtsbehelfe einlegen. 
Unsere Weisung sollen Sie hierzu nicht abwarten.

3.6   Nimmt ein Dritter Sie gerichtlich in Anspruch, 
müssen Sie uns die Führung des Verfahrens über-
lassen.

4.   Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegen-
heiten?

4.1   Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz, wenn Sie 
die genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen.

4.2   Bei grober Fahrlässigkeit können wir unsere 
Leistung entsprechend der Schwere des Verschul-
dens kürzen. Es sei denn, Sie weisen nach, dass 
Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig ver-
letzt haben.

4.3   Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungs-
falls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit, kann der Versicherungsschutz voll-
ständig oder teilweise entfallen. Voraussetzung 
hierfür ist: Wir haben Sie mit einer gesonderten 
Mitteilung in Textform auf diese Folge hingewiesen.

4.4   Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn 
Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Dies gilt 
nicht bei Arglist.

5.  Haben Sie eine Selbstbeteiligung zu tragen?
  Wenn Sie einen Tarif mit Selbstbeteiligung 

gewählt haben, tragen Sie einen Teil des Scha-
dens selbst. Bei Sachschäden ziehen wir € 150,–  
je versicherten Fall von der Erstattung ab. Dies gilt 
auch, wenn konkrete Summen als Maximalerstat-
tung festgelegt sind.


